
Entwurf des Regierungsrates (16/BS 40/415) 

  

Beschluss des Grossen Rates zum Voranschlag für das Jahr 2020 und Finanzplan 2021 - 2023 
vom………… 
 
 
1. Steuerfuss 
1.1 Der Staatssteuerfuss wird auf 117 % Steuerprozent festgelegt. 
 
 
2. Hochbauten 
2.1 Die Objektkredite für die im Bauprogramm Hochbauten 2020 - 2023 unter dem Titel „b. zu beschliessende 

Objektkredite Neubauten, Umbauten“ aufgelisteten Vorhaben mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 
Fr. 2'645'000 werden genehmigt.  

 
2.2 Es wird festgestellt, dass die Kosten für die im Bauprogramm Hochbauten 2020 - 2023 unter dem Titel „b. 

zu beschliessende Objektkredite Neubauten, Umbauten“ mit "nA/Va" gekennzeichneten Bauvorhaben „Er-
gänzungsbau Regierungsgebäude Frauenfeld“ und "BZT Frauenfeld, Neubau Schulsport-Turnhalle" neue 
Ausgaben im Sinne von § 5 FHG sind. 

 
2.3 Es wird festgestellt, dass die Kosten für das im Bauprogramm Hochbauten 2020 - 2023 unter dem Titel „c. 

Projekte im Finanzplan“ mit "gA" gekennzeichnete Projekt „Kantonalgefängnis, Ausbau und Anpassung" 
gebundene Ausgaben im Sinne von § 5 FHG sind. 

 
 
3. Tiefbauten 
3.1 Der Baubeschluss gemäss § 15 Absatz 1 des Gesetzes über Strassen und Wege (StrWG) für die im Tief-

bauprogramm 2020 - 2023 unter Titel „b. zu beschliessende Projekte“ aufgelisteten Vorhaben mit einem 
Gesamtinvestitionsvolumen von Fr. 48‘350‘000 wird gefasst inklusiv der unter demselben Titel aufgeführte 
Zusatzkredit „Wigoltingen, Instandsetzung Thurvorlandbrücke" in der Höhe von Fr. 1‘000‘000 genehmigt. 

 
 
4. Programmvereinbarungen im Umweltbereich 
4.1 Die Rahmenkredite mit Bruttoausgaben von insgesamt Fr. 40‘455‘000 für die Erfüllung der Programmver-

einbarungen 2020 - 2024 in den Bereichen Wald (Fr. 12'625'000), Schutzbauten Wasser (Fr. 20‘130‘000) 
und Revitalisierungen (Fr. 7‘700‘000) werden genehmigt. 

 
 
5. Staatsanleihe 
5.1 Dem Regierungsrat wird die Kompetenz eingeräumt, eine Staatsanleihe von höchstens 150 Mio. Franken 

aufzunehmen. 
 
 
6. Liegenschaftengeschäfte 
6.1 Dem Verkauf der Parzelle Nr. 433 "Postacker" an die Politische Gemeinde Tobel-Tägerschen zum Preis 

von Fr. 5'671'400 wird zugestimmt. 
 
6.2 Dem Baurechtsvertrag mit der Stiftung Kartause Ittingen zugunsten des Kunstmuseums und Ittinger Muse-

ums zum Liegenschaften-Übernahme-Preis von Fr. 1'210'000, aufgrund der Rückwirkungsklausel per 
1. April 2019 im Sinne eines Nachtragskredites gemäss § 30 FHG, wird zugestimmt. 

 
6.3 Dem Verkauf der Gebäude der Staatsdomäne Ottenegg zum Preis von mindestens Fr. 1'200'000 wird zu-

gestimmt. 
 
  



7. Voranschlag 2020 
7.1 Der Voranschlag für das Jahr 2020 wird mit folgenden Ergebnissen beschlossen: 
 
 Erfolgsrechnung 
 Ertragsüberschuss Fr.  22'575'800 
 
 Investitionsrechnung 
 Ausgabenüberschuss (Nettoinvestitionen) Fr.  60'060'500 

 
Davon stehen Fr. 1'200'000 für den Ergänzungsbau Regierungsgebäude bzw. Fr. 100'000 für den Neubau 
Schulsport-Turnhalle BZT unter dem Vorbehalt der separaten Kreditgenehmigung durch das Volk. 

 
 
8. Finanzplan 2021 - 2023 
8.1 Vom Finanzplan 2021 - 2023 wird Kenntnis genommen. 
 
 
 
Der Präsident des Grossen Rates 
 
 
Die Mitglieder des Ratssekretariats 
 


